
Drei Kinder erstickt: Neuer

auf. Denn die Obfrau der Geschworenen machte Fehler.

renen war es darum gegangen,
die an die Laienrichter gestellten
Fragen öffentlich zu beantwor-
ten. Doch die Obfrau der Ge-
schworenen verlas dabei die Fra-
gen an die Geschworenen nicht
mehr als solche, sondern sie er-
wähnte die Fragen nur noch mit
deren numerischer Beze

Öffentliche Kontrolle w
Das dürfe man so nicht
erklärte der OGH (13 Os
Die Fragen seien öffen
verlesen. Es gehe dabei n
se um den Schutz des A
ten bzw. der Anklage,
vielmehr um die Kont
tion der Öffentlichkeit.
ordneten die Höchstric
dass der Prozess vor de
landesgericht neu ve
werden muss.

Der Fall hatte für gro
diales Aufsehen gesorgt.
persönlichen Problemen
fende Mutter hatte im
erst ihren acht Mona
Sohn, dann ihre dr
Tochter und dann ihre
ten (9) umgebracht. De
jährige war in einen läng
deskampf verwickelt. Die Frau
hatte erklärt, sie habe verhindern
wollen, dass ihr Mann die Kinder
mitnimmt.
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Zwei Sexlisten, Kameras
und ein Strick: Wer war
schuld am Ende der Ehe?
Scheidung. Die Unterinstanzen meinten, dass ein eifersüchtiger
Mann das Beziehungsende verursacht habe. Er hatte seine Frau
überwachen wollen. Die Höchstrichter haben Einwände. Denn als
Frau den Partner zum Suizid aufzufordern, gehöre sich auch nicht.

VON PHILIPP AICHINGER

Wien. Dass es um die Ehe nicht zum
Besten stand, konnte man schon
daraus erahnen, dass die beiden
Partner unterschiedliche Listen
über den Sexualverkehr führten.
Über den gemeinsamen wohlge-
merkt. Nachdem der Mann sich
beschwert hatte, dass die Frau ih-
ren ehelichen Pflichten nicht mehr
ausreichend nachkomme, hatte sie
begonnen, jeden Geschlechtsakt
einzutragen. Da der Mann aber be-
fand, die Notizen der Frau würden
nicht stimmen, führte er einen ei-
genen ehelichen Sexkalender. Als
es mit der Scheidung ernst wurde,
mussten jedoch vor allem andere
Fragen geklärt werden. Darf ein
Mann Kameras zur Überwachung
der Frau aufstellen? Und darf eine
Frau zum Mann sagen, er solle sich
einen Strick holen?

Die Frage, wer am Ende einer
Ehe schuld ist, hat Auswirkungen
auf die Scheidungsfolgen wie den
Unterhalt. Und an gegenseitigen
Vorwürfen wurde vor Gericht nicht
gespart. Die Frau hatte in ihren
Sexkalender nämlich auch einge-
tragen, an welchen Tagen der
Mann Alkohol getrunken hat. Der
Mann wiederum war sehr eifer-
süchtig. Traf er die Frau zu Hause
nicht an, so fuhr er mit seinem Au-
to die Gegend ab, um sie zu finden.
Doch passierten auch Ereignisse,
die die Eifersucht schürten. So ent-
deckte der Mann, dass seine Frau
mit dem Nachbarn in dessen abge-
sperrter Gartenhütte war. Die bei-
den betonten, nur miteinander ge-
redet und unabsichtlich abge-
sperrt zu haben. Weil der Mann
aber vermutete, dass die Frau mit
dem Nachbarn mehr als nur be-
nachbart war, installierte er Wild-
kameras rund um das Gartentor.
Die Frau montierte die Kameras
wieder ab und entsorgte sie.

Der Mann machte am Wo-
chenende oft Ausflüge mit seinem
Auto. Wohin, sagte er nicht. Die
Ehegattin wollte wegen des rasan-
ten Fahrstils des Mannes aber
auch nur selten dabei sein. Später
begann der Mann jedenfalls, sich
mit einer anderen Frau zu treffen.
Sie gingen essen und fotografier-
ten sich. Nach Ansicht der Ehefrau
waren die zwei heimlich in Vene-

dig und zwar nicht nur, um sich an
der Architektur der Stadt zu ergöt-
zen. Ein intimes Verhältnis der
beiden konnte aber ebenso wenig
bewiesen werden wie eine Affäre
zwischen Ehefrau und Nachbar.

Geld versteckt: Streit eskaliert
Eines Morgens eskalierte die Situa-
tion: Die Frau hatte 15.000 Euro an
sich genommen und versteckt. Es
kam zu einer körperlichen und ver-
balen Auseinandersetzung. Die Po-
lizei verhängte ein Betretungsver-
bot gegen den Mann. Der Mann
kritisierte, dass die Frau ihn zu Un-
recht angezeigt habe. Und dass sie
ihm fälschlich vorgeworfen habe,
er habe sie jahrelang zu sexuellen
Handlungen genötigt sowie verge-
waltigt. Die Frau klagte nun aber
auf Scheidung.

Das Bezirksgericht Schärding
schied die Ehe wegen des überwie-
genden Verschuldens des Mannes.

Die Frau habe zwar Geld an sich
genommen und gegen den Mann
in Anwesenheit von Verwandten
gestichelt. Laut dem Mann hatte
die Frau ihn als „faule Sau“ be-
schimpft oder erklärt, er solle „sich
in die Arbeit schleichen“. Das Fehl-
verhalten des Mannes aber wiege
schwerer, meinte das Gericht. Man
müsse ihm seinen Kontrollzwang
vorwerfen. Überdies habe er seiner
Frau verschwiegen, dass er die
Freizeit mit einer anderen Frau
verbracht habe. Das Verhalten des
Paares rund um den ehelichen Sex
sei hingegen keinem anzulasten.
Beide hätten gleichermaßen die
Wünsche des anderen ignoriert.

Der Mann berief. So sei zu we-
nig beachtet worden, dass die Frau
zu ihm gesagt habe, er solle ihr
einen Gefallen tun. Und zwar, in-
dem er in den Keller gehe und sich
einen Strick hole, während sie sich
einen neuen Mann suchen wolle.

Das Landesgericht Ried im Inn-
kreis befand aber, dass man gar
nicht mehr prüfen müsse, ob sol-
che Äußerungen gefallen seien.
Denn die Verfehlungen des Man-
nes würden so oder so überwiegen.

OGH: Nett reden in der Ehe
Der Oberste Gerichtshof (OGH)
hob das Urteil auf. Das Verhältnis
der Partner habe sich verschlech-
tert, ohne dass dies mit der Wo-
chenendgestaltung des Mannes zu
tun gehabt habe. Ein Ehebruch des
Manns sei nicht nachweisbar. Die
von ihm installierten Kameras
habe die Frau gleich abmontiert.
Und zum Vorwurf, der Mann habe
die Gegend zur Suche nach der
Frau abgefahren, müsste man noch
wissen, ob die Frau dies störte und
ob sie sich bei ihm beschwert hatte.

Nicht in Ordnung seien Be-
schimpfungen, mahnte der OGH.
Vorwerfen könne man dem Mann,

dass er seine Frau, als er sie in der
Hütte beim Nachbarn fand, mit
den Worten „Schleich dich nach
Hause, du falsches Luder“ titulier-
te. Umgekehrt aber werfe der
Mann der Frau vor, ihn zum
Selbstmord aufgefordert zu haben.
Dem Partner den Tod zu wün-
schen, widerspreche „zweifellos
dem Gebot zur anständigen Be-
gegnung“, sagten die OGH-Richter

Sie verwiesen den Fall wieder
in die erste Instanz. Sie soll genau-
er untersuchen, wer was wann zu
wem gesagt hat. Und ob Äußerun-
gen noch eine verständliche Reak-
tion auf das Verhalten des Gegen-
übers waren. Überdies solle man
genauer klären, durch welches Er-
eignis die Ehe zerrüttet wurde und
wie sich alles chronologisch genau
zugetragen habe. Erst danach kön-
ne man wirklich sagen, wer schuld
am Ende dieser Ehe sei, befand der
OGH (1Ob2/21g).

Wie man in Tranchen kündigen darf

VON ALEXANDER LAMPLMAYR
UND KARL KRÜCKL

Wien/Linz. Arbeitgeber müssen das
Arbeitsmarktservice (AMS) u. a.
dann mindestens 30 Tage vor Aus-
spruch der Kündigung verständi-
gen, wenn sie beabsichtigen, min-
destens fünf über 50-jährige Ar-
beitnehmer innerhalb eines Zeit-

gungen in Tranchen auszuspre-
chen. Er nutzte dies und sprach in-
nerhalb von 56 Tagen erneut drei
Mal die Kündigungen von je drei

Mitarbeitern aus, um unter dem
Schwellenwert des Frühwarnsys-
tems nach dem AMFG zu bleiben.
Auch diese Zweitkündigungen
wurden erfolgreich gerichtlich an-
gefochten, obwohl die Schwellen-
werte aufgrund der Kündigungs-
tranchen nicht erfüllt waren.

Bestand einheitliche Absicht?

die zeitlich gestreuten Kündigun-
gen auf einer einheitlichen Absicht
beruhen oder nicht. Im entschie-
denen Fall dienten die zweiten

Kündigungen nur der „Korrektur“
der fehlerhaften ersten Kündigun-
gen, und dies zum selben Kündi-
gungstermin. Der OGH (9 ObA
33/21z) billigte daher die Rechts-
ansicht von Landes- und Oberlan-
desgericht Innsbruck, dass auch
die zweiten Kündigungen von
einer einheitlichen Auflösungsab-
sicht des Arbeitgebers getragen

die Kündigungen den
rt überschritten.

ber müssen im Lichte
heidung künftig jeden
ermeiden, es wären
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Grundlage der Ge-
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nder Lamplmayr ist Rechts-
anwalt der Bruckmüller RechtsanwaltsgmbH,
Dr. Karl Krückl, MA LL.M emeritierter Rechts-
anwalt und Of Counsel der Bruckmüller
RechtsanwaltsgmbH in Linz.
Prozess gegen Mutter nötig
Korrektur. Höchstrichter hoben „Lebenslang“-Urteil

Gastbeitrag. Massenkündigungen sind unwirksam, wenn vor ihrem Ausspruch nicht
das Arbeitsmarktservice verständigt wird. Doch was gilt, wenn man sie aufteilt?
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raums von 30 Tagen zu kündigen.
Tun sie das nicht, sind die Kündi-
gungen rechtsunwirksam. Die Pra-
xis kennt das als „Frühwarnsys-
tem“. Die Bestimmung des § 45a
Arbeitsmarktförderungsgesetz
(AMFG) wird in wirtschaftlich for-
dernden Zeiten an praktischer Be-
deutung gewinnen, aber regelmä-
ßig übersehen. Doch unter wel-
chen Voraussetzungen ist es zuläs-
sig, die Kündigungen in Tranchen
aufzuteilen? Dazu gibt es eine
neue Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs (OGH).

In dem Fall kündigte der Ar-
beitgeber zunächst am selben Tag
zehn Mitarbeiter, davon sieben
über 50-Jährige. Neun Arbeitneh-
mer fochten die Kündigungen an.
Erst durch die Klagen erfuhr der
Arbeitgeber vom kündigungs-
rechtlichen Frühwarnsystem, aber
auch der Möglichkeit, die Kündi-

Welchen Zweck hat das Frühwarn-
system nach dem AMFG? Die
30-tägige Frist soll es dem AMS er-
möglichen, durch arbeitsmarkt-
politische Lösungen (etwa Beihil-
fen, Darlehen, Haftungsübernah-
men) Kündigungen zu verhindern
oder zumindest „Vorbereitungen
für die Erfassung und Betreuung
dieser zusätzlich am Arbeitsmarkt
als arbeitssuchend auftretenden
Personen zu treffen“.

In ständiger Rechtsprechung
entscheidet der OGH zwar, dass
die 30-Tages-Frist des Frühwarn-
systems grundsätzlich „wandere“
und der Arbeitgeber durch eine
zeitliche Streuung von Kündigun-
gen das Erreichen des Schwellen-
wertes verhindern könne. Das
Ganze ist jedoch – und das ist der
Kern der neuen OGH-Entschei-
dung – mit einem großen „Aber“
verknüpft: Es kommt darauf an, ob
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MMag. Dr. Alexa
VON PHILIPP AICHINGER

Wien. Weil sie ihre drei Kinder mit
einem Kopfpolster erstickt hatte,
war eine gebürtige Nepalesin
vom Straflandesgericht Wien zu
lebenslanger Haft verurteilt wor-
den. Der Oberste Gerichtshof
(OGH) aber kippte nun das im
März dieses Jahres von der Un-
terinstanz verkündete Urteil we-
gen Mordes. Denn die Obfrau
der Geschworenen hatte einen
Fehler gemacht. Für die der Tö-
tung geständige Mutter birgt das
neue Chancen.

Denn die Verteidigung hatte
im Prozess darauf plädiert, die
Mutter mangels Schuldfähigkeit
nicht zu bestrafen, sondern sie
nur in eine Anstalt einzuweisen.
Aus dieser könnte sie, wenn sie
für gesund befunden wird, wie-
der leichter herauskommen. Die
Geschworenen aber waren zum
Schluss gekommen, dass die
Frau schuldfähig war. Das Urteil
lautete daher lebenslange Haft
plus Einweisung in eine psychia-
trische Anstalt. In der Schuldfra-
ge waren sich die Geschworenen
mit acht zu null Stimmen einig.

Doch dabei passierte nach
Ansicht der Höchstrichter ein
entscheidender Fehler. Nach der
internen Beratung der Geschwo-


